Dienstvereinbarung zu betrieblichen Übungen


Zwischen

Dienstgeber, vertreten durch

und

Mitarbeitervertretung, vertreten durch 


Präambel

Ziel der Parteien ist die Schaffung von Klarheit und Transparenz im Hinblick auf die, in der Einrichtung geltenden betrieblichen Übungen. Vor diesem Hintergrund wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

§1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtung Kindergarten (…).

§2 Betriebliche Übungen

(…)

§3 Schlussbestimmungen

Dienstgeber und MAV sind sich darüber einig, dass Regelungen dieser Vereinbarung, welche nicht von der Ermächtigungsgrundlage des § 38 MAVO umfasst sind, die Wirkung einer Regelungsabrede haben.

Dienstgeber und MAV sind sich weiter darüber einig, dass die in dieser Vereinbarung erfassten Regelungen, welche zu Gunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken, unabhängig von der Geltung dieser Dienstvereinbarung als Gesamtzusage anzuwenden sind.


Speyer, den



--------------------------------------------				-------------------------------
Dienstgeber							Mitarbeitervertretung
